
Rechtliche Anforderungen an das Wissens- und Entscheidungsmanagement 
in einer digitalisierten Welt

V O N P R O F. D R . I U R . R A L F  I M H O F

B E I T R A G

„Wärst du doch 
der alte Besen!“

Der Beitrag behandelt die rechtlichen 
Anforderungen an die Beherrschung 
von Risiken, die durch automatisierte 
und autonome Entscheidungen und 
die Digitalisierung von Wissen er-
wachsen. 

Die Digitalisierung führte zu einer 
Verlagerung von Wissen und Entschei-
dungen in IT-Systemen. Der Betreiber 
dieser Systeme darf ihnen nicht blind 
vertrauen, sondern ist verantwortlich 
für ihren pflichtgemäßen Einsatz und 
dafür, dass Dritte keine Nachteile 
erleiden. Verantwortung setzt dabei 
voraus, dass Entscheidungen steuer-
bar sind.

Diese Steuerbarkeit geht verloren, 
wenn nicht bekannt ist, welche In-
formationen vorhanden sind und wie 

sie verarbeitet werden. Herausforde-
rungen ergeben sich zukünftig vor 
allem durch den Einsatz autonom 
entscheidender Systeme, deren Er-
gebnisse hinsichtlich ihrer Entstehung 
technisch bedingt nicht mehr nach-
vollzogen werden können. Es gibt 
bereits Gerichtsentscheidungen, die 
sich mit der Verantwortlichkeit von 
Betreibern automatisierter Systeme 
befasst haben. 

Der Beitrag wird die prinzipiellen Ge-
fahren der Digitalisierung von Wissen 
und automatisierter sowie autonomer 
Entscheidungen unter dem Gesichts-
punkt der Haftung betrachten und 
auch untersuchen, ob das derzeit 
geltende Recht dem Einsatz insbe-
sondere autonom agierender Systeme 
Grenzen setzt.

I. E INLEITUNG

Unternehmen nutzen Informations-
technik, um relevante Daten vorzuhal-
ten und auszuwerten. Die Auswertung 
erfolgt bereits jetzt schon in vielen 
Fällen automatisiert. So wird die 
Vergabe von Krediten oder die Festle-
gung der Zahlungsart von Scorewer-
ten abhängig gemacht, die anhand 
der über die betroffene Person oder 
das Unternehmen gesammelten Daten 
berechnet werden. Die Liquiditäts- 
und Finanzplanung kann aufgrund 
automatisiert ausgewerteter Informa-
tionen erfolgen.1 Im Wertpapierhandel 
gibt es seit langem Systeme, die mit-
tels Algorithmen autonom Entschei-
dungen über den Kauf oder Verkauf 
treffen.
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Zukünftig werden die Möglichkeiten 
der Auswertung von Datenbeständen 
wesentlich erweitert werden. Grund 
hierfür ist die Entwicklung von Soft-
ware, die auf der Basis künstlicher 
neuronaler Netze Muster erkennen 
und so bisher nicht bekannte Zusam-
menhänge offen legen kann. So kön-
nen Voraussagen erfolgen, die bisher 
nur aufgrund einer Bewertung durch 
Menschen möglich waren.2 Die für die 
Voraussagen erforderlichen Muster 
werden aus den gegebenen Daten 
abgeleitet. 

Die neuen Möglichkeiten werfen eine 
Reihe rechtlicher Fragen auf. 
Dabei spielt es für die rechtliche Be-
wertung keine Rolle, ob die Verwen-
dung solcher Daten unter die Begriffe 
Business Intelligence, Business Ana-
lytics, Big Data oder ähnliches fällt. 
Die Begriffe haben für die rechtliche 
Betrachtung keine Relevanz.
Relevant ist, unter welchen Vorausset-
zungen die Auswertung im rechtlichen 
Sinne zulässig ist, und ob eine Pflicht 
besteht, Daten mit geeigneten Soft-
waretools auszuwerten. 

Die Herausforderungen ergeben sich 
dabei vor allem beim Einsatz Künst-
licher Intelligenz, wenn und soweit 
bei deren Ergebnissen nicht mehr 
nachvollzogen werden kann, wie die 
Software zu ihnen gelangt ist. 
Die beschränkte Nachvollziehbarkeit 
von Ergebnissen steht im Konflikt mit 
den rechtlichen Anforderungen an 
Geschäftsleiter, ihre Entscheidungen 
rechtfertigen zu können. Auch die 
Auswertung sehr großer Datenbestän-
de („Big Data“) birgt Risiken, wenn die 
Neuverknüpfung von Informationen 
rechtlich bedenklich ist.

Mit diesen Aspekten müssen sich 
Geschäftsleiter, das heißt, Geschäfts-
führer und Vorstände,3 zukünftig aus-
einandersetzen.

I I. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

AN GESCHÄFTSLEITER

Vorstände von Aktiengesellschaften 
und Geschäftsführer von GmbH un-
terliegen aufgrund der strukturellen 
Ähnlichkeit ihrer Gesellschaften 
weitgehend gleichen Anforderungen 
an ihre Geschäftsleiterpflichten.4 Sie 
müssen insbesondere ihrer Legalitäts-
pflicht nachkommen, das Unterneh-
men also so führen, dass es möglichst 
zu keinen Rechtsverstößen kommt. 
Zudem müssen sie Risiken für das Un-
ternehmen idealerweise vermeiden, 
zumindest aber minimieren.

Ein Geschäftsleiter haftet für alle 
Nachteile, die seine Gesellschaft aus 
der Nichtbeachtung dieser Vorgaben 
erleidet in vollem Umfang persönlich, 
soweit er seine Entscheidungen nicht 
mit der gebotenen Sorgfalt vorberei-
tet hat. Die Sorgfaltsanforderungen 
sind für Vorstände von Aktiengesell-
schaften in § 93 Absatz 1 AktG kon-
kretisiert. Nach der dort beschriebe-
nen Business Judgement Rule haftet 
ein Vorstandsmitglied dann nicht, 
wenn es bei einer unternehmerischen 
Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage an-
gemessener Informationen zum Wohle 
der Gesellschaft zu handeln.

Der BGH hat aus dieser gesetzlichen 
Regelung die Anforderungen an 
Vorstände, aber ebenso auch an Ge-
schäftsführer von GmbH, abgeleitet, 
in der konkreten Entscheidungssituati-
on vernünftigerweise davon ausgehen 
zu dürfen, alle verfügbaren Informati-
onsquellen tatsächlicher und rechtli-
cher Art ausgeschöpft und auf dieser 
Grundlage die Vor- und Nachteile der 
bestehenden Handlungsoptionen 
sorgfältig abgeschätzt und den er-
kennbaren Risiken Rechnung getragen 
zu haben.5

Die beiden wesentlichen Elemente 
sind hierbei die Beschaffung der In-

formationen, die der Entscheidung 
zugrunde liegen und die Behandlung 
der mit der Entscheidung verbunde-
nen Risiken. Der BGH verlangt in sei-
nen Entscheidungen regelmäßig, dass 
der Geschäftsleiter „alle“ verfügbaren 
Tatsachen verwertet. Das wird jedoch 
einschränkend dahingehend verstan-
den, dass nur die Tatsachen verwertet 
werden müssen, die vernünftigerwei-
se in Betracht kommen.6 Ergibt die 
Berücksichtigung weiterer Tatsachen 
in einer konkreten Entscheidungssitu-
ation keinen relevanten Zusatznutzen, 
so können diese Tatsachen außer Be-
tracht bleiben.

Im Zusammenhang mit neuen Techni-
ken ergibt sich hier insbesondere die 
Herausforderung, eine ausreichende 
Informationsbasis für die Bewertung 
der Risiken des Einsatzes dieser 
Techniken zu schaffen. Die Geschäfts-
leitung muss vor allem verstehen, 
wie die Software arbeitet, um zu 
erkennen, welche Verlässlichkeit ihre 
Ergebnisse haben.7

I I.1. INFORMATIONSMANAGEMENT

Eine Herausforderung für Geschäfts-
leiter wird die Verpflichtung, auf der 
Grundlage angemessener Informatio-
nen zu entscheiden, wenn bestimmte 
Informationen im Unternehmen zwar 
vorhanden, der Geschäftsleitung aber 
nicht bekannt sind. 

Ein Beispiel hierfür bietet der einer 
Entscheidung des OLG Hamm8 zu-
grunde liegende Sachverhalt: Ein 
Sozialversicherungsträger hatte zum 
Einzug von Forderungen eine Soft-
ware eingesetzt, die automatisiert 
Zahlungsaufforderungen versandte, 
wenn nach Fälligkeit der Forderung 
kein Zahlungseingang zu verzeich-
nen war. Nach der Konfiguration der 
Software erfolgte eine Mitteilung 
von Zahlungsrückständen an die Ge-
schäftsleitung erst nach drei Monaten. 
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ordnungsgemäße Organisation des 
Unternehmens entspricht. 

Im Folgenden sollen einige wesent-
liche Aspekte des rechtmäßigen Ein-
satzes von – insbesondere – Künst-
licher Intelligenz aufgezeigt werden. 
Entsprechend den vorausgegangenen 
Ausführungen wird dabei unterschie-
den zwischen der Rechtmäßigkeit der 
Nutzung von Daten und den Heraus-
forderungen deren Verarbeitung mit-
tels Künstlicher Intelligenz.

I I I.1. DATENANALYSE 

Wird Software-Support zur Daten-
analyse in Anspruch genommen, so 
muss dies rechtmäßig geschehen. 
Rechtswidrig wäre beispielsweise 
die Auswertung personenbezogener 
Daten im Widerspruch zu den daten-
schutzrechtlichen Vorschriften. Das 
könnte im Bereich Big Data vor allem 
durch die Verletzung des Zweckbin-
dungsgrundsatzes geschehen, wenn 
Daten zu anderen Zwecken verwendet 
werden als zu denen, zu denen sie 
erhoben wurden.15 Rechtswidrig wäre 
auch die Verwendung von Daten, die 
aufgrund besonderer gesetzlicher 
Vorschriften nicht zusammengeführt 
werden dürfen. Das gilt insbesondere 
bei Interessenkonflikten, wie sie § 80 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 WpHG behan-
delt.16 Informationen, die im Interesse 
eines Dritten nicht mit anderen Infor-
mationen verbunden werden dürfen, 
müssen getrennt verarbeitet werden. 
Zu berücksichtigen sind hierbei auch 
Konzerndimensionen. Das gilt im 
Kartellrecht etwa bei der Beteiligung 
konzernverbundener Unternehmen 
an einem Vergabeverfahren17 oder im 
Energierecht beim Unbundling, wo 
§ 6a EWG verhindern will, dass bei 
vertikal integrierten Energieversor-
gungsunternehmen Teilnehmern an 
vor- oder nachgelagerten Märkten 
Informationen zukommen, die wett-
bewerbsrelevant sind.18 

Eine Pflicht der Geschäftsleitung, 
entsprechende Analysetools einzuset-
zen dürfte dann bestehen, wenn sich 
dadurch für das Unternehmen wesent-
liche Erkenntnisse erzielen lassen und 
der hierzu zu betreibende Aufwand im 
Verhältnis zu den Ergebnissen steht. 
Das ist somit vor allem eine ökono-
mische und weniger eine rechtliche 
Problemstellung. Die Geschäftsleitung 
muss insbesondere fragen, ob sie 
durch einen Verzicht auf den Einsatz 
solcher Software-Tools einen Wett-
bewerbsnachteil hinnehmen muss.

I I.2. INANSPRUCHNAHME VON 

 KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Künstlicher Intelligenz wird die Fähig-
keit zugeschrieben, in einer bisher un-
gekannten Qualität Entscheidungsträ-
ger unterstützen oder sogar ersetzen 
zu können.11 Das betrifft beispielswei-
se die Steuerung von Software durch 
Software als sogenannte „Robotic Pro-
cess Automation“,12 die Bereiche des 
Personalmanagements13 oder den Ein-
satz von Software in Anwaltskanzleien 
(„Legal Tech“).14 Vorteile durch den 
Einsatz neuer, noch nicht erprobter 
Technologien kann sich die Geschäfts-
leitung dann sichern, wenn dies im 
Rahmen des allgemeinen unternehme-
rischen Risikos tragbar ist. Eine Pflicht, 
stets die neueste Technik einzusetzen, 
besteht in diesem Bereich jedoch nicht, 
allerdings muss die Wettbewerbsfähig-
keit der Gesellschaft gesichert sein.

I I I. ORGANISATIONSPFLICHTEN 

DER GESCHÄFTSLEITUNG

Im Kern gibt es also zwei Herausfor-
derungen für die Geschäftsleitung. 
Zum einen muss sie prüfen, ob sie 
bestimmte Unterstützungsleistun-
gen IT-basiert nicht nur in Anspruch 
nehmen darf, sondern sogar muss 
und zum anderen, ob die Inanspruch-
nahme den Anforderungen an eine 

Nachdem ein betroffener Schuldner 
in die Insolvenz gefallen war, forderte 
der Insolvenz verwalter geleistete Zah-
lungen mit der Begründung zurück, 
dass dem Gläubiger die Zahlungsun-
fähigkeit wegen der mehrfach aufge-
tretenen Zahlungsrückstände bekannt 
war. 

Das Gericht folgte der Auffassung 
des Verwalters. Der Gläubiger konnte 
sich nach Ansicht des Gerichts nicht 
mit dem Argument verteidigen, die 
Zahlungsrückstände seien dem Unter-
nehmen nicht bekannt. Die Geschäfts-
leitung musste sich vielmehr so 
behandeln lassen, als ob ihr diese In-
formationen zur Verfügung gestanden 
hätten, weil sie es unterlassen hatte, 
die Software so zu konfigurieren, dass 
ihr bereits bei einem ersten Zahlungs-
rückstand eine Mitteilung gemacht 
worden wäre.

Im Kern hat das Gericht hier ein 
Organisationsverschulden der Ge-
schäftsleitung angenommen. Sie hat 
es versäumt, bei der Einrichtung der 
Software Vorkehrungen für die Infor-
mation einer zuständigen Stelle über 
eventuelles kritisches Zahlungsverhal-
ten des Schuldners vorzusehen.
Damit liegt das Gericht auf der Linie 
der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, die verlangt, das Unternehmen 
so zu organisieren, dass relevante 
Informationen an die Stellen weiter-
geleitet werden, die sie angehen.9

Darüber hinaus werden sich Ge-
schäftsleiter Gedanken machen müs-
sen, ob sie nicht auch verpflichtet 
sind, die vorhandenen Daten so zu 
verarbeiten, dass Erkenntnisse gewon-
nen werden können, die sich erst aus 
der Verknüpfung der Daten ergeben.10 
Damit ist das Thema Big Data ange-
sprochen, bei dem es insbesondere 
auch um die Gewinnung von Informa-
tionen aus sehr großen Datenbestän-
den geht, indem Daten verknüpft wer-
den, die zu unterschiedlichen Zwecken 
gespeichert wurden. 
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Verschulden trifft. Die Gesellschaft 
trifft lediglich die Darlegungs- und 
Beweislast dafür, dass und inwieweit 
ihr durch ein Verhalten des Geschäfts-
leiters in dessen Pflichtenkreis ein 
Schaden erwachsen ist.20

Dabei ist es für die Obliegenheit des 
Geschäftsleiters sich zu entlasten, 
nicht relevant, ob die Software eine 
Entscheidung autonom getroffen 
hat oder die Geschäftsleitung einem 
Vorschlag der Software willentlich 
gefolgt ist. Entscheidet die Software 
autonom, liegt die Verantwortung 
der Geschäftsleitung darin begrün-
det, die Software hierzu überhaupt 
eingesetzt zu haben. Macht sich die 
Geschäftsleitung die Entscheidung der 
Software zu eigen, ist dies so zu be-

Software wird insofern auch als Black 
Box beschrieben.19 

Für die Geschäftsleiter stellt diese 
Funktionsweise ein beträchtliches 
Haftungsrisiko dar. Können sie nicht 
begründen, warum die eingesetzte 
Software zu einem bestimmten Er-
gebnis gelangt ist, haben sie auch 
nicht die Möglichkeit, Entscheidungen 
die aufgrund dieser Ergebnisse ge-
troffen werden zu rechtfertigen. Ist 
die Entscheidung nachteilig für das 
Unternehmen, führt dies zwingend zur 
Haftung der Geschäftsleitung. Denn 
dem Geschäftsleiter wird in einer Aus-
einandersetzung mit der Gesellschaft 
die Beweislast dafür auferlegt, dass 
er seinen Sorgfaltspflichten nachge-
kommen ist oder ihn jedenfalls kein 

Bei der Datenanalyse kommt im Rah-
men des Risikomanagements hinzu, 
dass Daten, Problemstellung und 
Software zusammenpassen müssen, 
um zuverlässige Ergebnisse zu er-
halten. Gerade bei der Auswertung 
sehr großer Mengen von Daten, bei 
denen erst noch gefunden werden 
muss, welchen Informationsgehalt 
sie haben, ist darauf zu achten, dass 
die Verknüpfung der Informationen 
zu belastbaren Ergebnissen führt. 
Jedenfalls müssen die Risiken einer 
fehlerhaften Datengrundlage und 
-verarbeitung bei der Verwendung der 
Ergebnisse berücksichtigt werden.

I I I.2. ENTSCHEIDUNGEN DURCH 

LERNENDE SOFT WARE

Es ist zu erwarten, dass unternehmeri-
sche Entscheidungen vermehrt durch 
Software vorbereitet oder getroffen 
werden, insbesondere durch ange-
lernte oder selbst lernende Software. 
Selbst lernende Software arbeitet 
zunehmend auf der Grundlage künst-
licher neuronaler Netze, die einen 
Unterfall Künstlicher Intelligenz dar-
stellen. 

Nur mithilfe solcher Künstlicher Intel-
ligenz lassen sich komplexe Sachver-
halte, die in Algorithmen nicht vor-
wegzunehmen sind, bewerten. Diese 
Komplexität spiegelt sich jedoch auch 
in der Software und deren Arbeitswei-
se wider. Je komplexer ein Modell aber 
ist, desto schwieriger ist es, seine Ent-
scheidungen nachzuvollziehen. 
Eine besondere Eigenschaft – und 
gerade der Vorteil – neuronaler Net-
ze ist, dass sie nicht allein auf Basis 
einer vorgegebenen Abfolge von 
Programm anweisungen arbeiten, 
sondern den Prozess ihrer Ergebnis-
findung selbstlernend steuern. In der 
Folge lässt sich regelmäßig nicht fest-
stellen, warum die Software anhand 
der verarbeiteten Daten zu dem aus-
gegebenen Ergebnis gelangt ist. Die 
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nis hat. Auch autonom entscheiden-
de Software ist nicht grundsätzlich 
unzulässig, wie § 80 WpHG zeigt, 
der Anforderungen an den Algorith-
mus-Handel mit Finanzinstrumenten, 
insbesondere Aktien, regelt. 

Der Einsatz von Systemen, deren Ver-
halten nicht vollständig nachvollzieh-
bar und dementsprechend auch nicht 
vorhersagbar ist, wird den Anforde-
rungen an einen ordentlichen Ge-
schäftsbetrieb jedoch nicht gerecht. 
Als Mindestanforderung ist sicherzu-
stellen, dass bei einem Einsatz von 
Algorithmen, die in einer Black Box 
arbeiten, deren grundlegende Funkti-
onsweise verstanden wird. 

Geschäftsleiter haben darauf zu ach-
ten, dass sie die Funktionsweise der 
Software jedenfalls prinzipiell ver-
stehen. Das gilt ohne Weiteres, wenn 
sie selbst Entscheidungen mithilfe 
Künstlicher Intelligenz treffen oder 
sie gar die Software treffen lassen. Es 
gilt aber auch, wenn Mitarbeiter Ent-
scheidungen treffen. 

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz 
ist gegenwärtig hinsichtlich des Risi-
kopotenzials nicht hinreichend sicher 
zu beurteilen. Das Risikomanagement 
verpflichtet die Geschäftsleiter dem-
entsprechend dazu, die Risikotrag-
fähigkeit der Nutzung solcher Soft-
ware zu gewährleisten. 

Entsprechend der Tragweite des Ein-
satzes Künstlicher Intelligenz dürfte 
die Entscheidung über ihre Nutzung 
regelmäßig Chefsache sein und damit 
in den Zuständigkeitsbereich der Ge-
schäftsleitung fallen.

Vor der Einführung Künstlicher Intel-
ligenz ist die Fehleranfälligkeit der 
Software festzustellen. Die hierbei 
eingesetzten statistischen Methoden 
sind aber regelmäßig nur bei einem 
Einsatz im Rahmen angenommener 
Bedingungen aussagefähig. Ändern 

dass der Geschäftsleitung ein Fehl-
verhalten des Mitarbeiters über einen 
längeren Zeitraum nicht entgehen 
kann.21 Wird ein Fehlverhalten fest-
gestellt, muss die Geschäftsleitung 
für angemessene Gegenmaßnahmen 
sorgen.

IV. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

FÜR GESCHÄFTSLEITER

Die Geschäftsleiter sind gesetzlich 
verpflichtet, nur Entscheidungen 
zu treffen, die dem Wohle der Ge-
sellschaft dienen. Der Einsatz von 
Software zur Unterstützung der Ge-
schäftsleitung ist dabei ohne weiteres 
zulässig, wenn die Geschäftsleitung 
die letztendliche Entscheidungsbefug-

werten, als wäre die Geschäftsleitung 
dem Vorschlag eines Beraters gefolgt. 
Letztlich spielt es auch keine Rolle, 
ob die Entscheidung unmittelbar auf 
Geschäftsleitungsebene oder auf einer 
anderen Hierarchiestufe durch einen 
Mitarbeiter des Unternehmens getrof-
fen wurde. Trifft die Geschäftsleitung 
die Entscheidungen nicht selbst, son-
dern delegiert sie, muss sie dafür Sor-
ge tragen, dass die mit der Entschei-
dung Beauftragten ordnungsgemäß 
entscheiden können.

Wird die Entscheidungsbefugnis de-
legiert, ist die Geschäftsleitung ver-
pflichtet sicherzustellen, dass der Mit-
arbeiter sorgfältig ausgewählt und bei 
seiner Tätigkeit überwacht wird. Die 
Überwachung muss dabei so erfolgen, 
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RESÜMEE

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz 
und die Big Data Analyse stellen 
Geschäftsleiter vor große Heraus-
forderungen, wenn die Folgen für 
das Unternehmen nicht hinreichend 
sicher einzuschätzen sind. Ohne 
eine von vornherein gegebene aus-
reichende Verlässlichkeit dürfen 
solche Verfahren nur eingesetzt 
werden, wenn sie mithilfe geeigneter 
Methoden vorab getestet wurden. 
Die von ihnen produzierten Ergeb-
nisse sind einer kritischen Prüfung 
zu unterziehen. Erkennbare Risiken 
sind auszuschließen, jedenfalls auf 
ein akzeptables Maß zu reduzieren. 
Geschäftsleiter, die dies beachten, 
handeln im Einklang mit der Business 
Judgement Rule und müssen keine 
Inanspruchnahme wegen eines Orga-
nisationsverschuldens befürchten.

sich die Einsatzbedingungen, etwa 
weil sich die Datenlage oder der be-
troffene Sachverhalt ändert, können 
die Tests für den operativen Betrieb 
oft kaum noch etwas aussagen.22

Darüber hinaus sind auch die Ergeb-
nisse der Software einer Kontrolle zu 
unterziehen. Nimmt die Geschäfts-
leitung Beratungsleistungen von Men-
schen in Anspruch, hat sie zunächst 
die Berater sorgfältig auszuwählen 
und sodann die Ratschläge dieser Be-
rater einer Plausibilitätskontrolle zu 
unterziehen. Die Plausibilitätsprüfung 
beinhaltet eine Überprüfung, ob dem 
Berater nach dem Inhalt der Auskunft 
alle erforderlichen Informationen zur 
Verfügung standen, er die Informatio-
nen verarbeitet, alle sich in der Sache 
für einen Unkundigen aufdrängenden 
Fragen widerspruchsfrei beantwortet 
hat oder sich aufgrund der Auskunft 
weitere Fragen aufdrängen.23

Für die Inanspruchnahme der Un-
terstützung durch Softwaresyste-
me dürfte nichts anderes gelten. 
Die Software ist, sofern sie für den 
einzusetzenden Bereich noch nicht 
etabliert ist, einer eingehenden Vor-
abprüfung zu unterziehen. Autonome 
Entscheidungen darf die Software erst 
treffen, wenn sie sich hierzu bewährt 
hat. Bis dahin ist ein Vieraugenprinzip 
anzuwenden, sodass Entscheidungen 
der Software durch einen Mitarbeiter 
oder, je nach Bedeutung der Entschei-
dung, durch die Geschäftsleitung 
selbst freizugeben sind. Es ist hierbei 
eine fortlaufende Plausibilitätskont-
rolle der Arbeitsweise der eingesetz-
ten Algorithmen durchzuführen, um 
systematische Fehlentscheidungen 
schnell und effektiv zu unterbinden.
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